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Liebe Frau Kollegin, lieber Herr Kollege! 

 

 

 

 

Wir heißen Sie herzlich willkommen an unserer Schule und im Kreis der Kolleginnen und Kollegen. 

 

Sich an einer neuen Schule mit Kopf, Herz und Hand einzurichten ist kein leichter Prozess. Und er um-

fasst mehr, als sich mit den Klassen, Räumen, Lehrplänen und Prüfungsterminen vertraut zu machen. 

 

Wer an dem Leben der Schule teilhaben will und es mitgestalten will, muss seine innere Organisation 

kennenlernen und die entscheidenden formellen und informellen Strukturen. 

 

Um Ihnen den Einstieg bei uns zu erleichtern, haben wir Ihnen in dieser kleinen Broschüre eine Reihe 

der internen Regeln, Absprachen und Gewohnheiten aufgeschrieben, die im Schulalltag eine Rolle 

spielen.  

 

Bei Fragen und Unklarheiten helfen Ihnen alle Kollegen und Kolleginnen sicher gerne. Für spezielle 

Fragen wenden Sie sich an 

Ihre/n MPG-Lotsen 

 

den/die Fachkonferenzvorsitzende 

 

Frau Magda Spurk oder Herrn Christoph Hort, die Personalratsvorsitzenden  

Herrn Wolfgang Schmidt (Fragen zur Gymnasialen Oberstufe und Abiturprüfung) 

NN (Stundenplan, Raumplan, Unterrichtsvertretungen) 

Frau Silvia Koch (Lehrpläne, Schulbücher, Didaktik, Notengebung) 

Herrn Dr. Jürgen Hannig (Allgemeine Schulleitungsfragen) 

 

Feste ĂSprechstundenñ bei den Mitgliedern der Schulleitung gibt es generell nicht. Aber Verabredun-

gen, sich in gemeinsamen Freistunden zu besprechen, sind erfahrungsgemäß fruchtbarer und sinnvoller, 

als gehetzte Pausengespräche.  

 

Für Ihre Arbeit mit den Ihnen anvertrauten Schülern und Schülerinnen wünschen wir Ihnen viel Freude 

und Erfolg. 

 
für den Personalrat      für die Schulleitung 

 

Magda Spurk       Dr. Jürgen Hannig 
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Adresse der Schule 

 
Max-Planck-Gymnasium Saarlouis 
Pavillonstraße 24 
66740 Saarlouis 
 
Tel: 06831 / 94590 
Fax: 06831 / 945930 
homepage: www.mpg-saarlouis.de 
E-mail: schulleitung@mpg-saarlouis.de 

 
 
 
 

Unterrichtszeiten und Pausen 

 
: 
 

   1. Stunde     7.45 -   8.30  Uhr 

   2. Stunde    8.35 -   9.20  Uhr 

   1. gr. Pause    9.20 -   9.35  Uhr 

   3. Stunde    9.35 - 10.20  Uhr 

   4. Stunde  10.25 - 11.10  Uhr 

   2. gr. Pause  11.10 - 11.25 Uhr 

   5. Stunde  11.25 - 12.10 Uhr 

   6. Stunde  12.15 ï 12.55 Uhr 

   7. Stunde  13.00 ï 13.45 Uhr 

   8. Stunde  13.50 ï 14.35 Uhr 

   9. Stunde  14.40 ï 15.25 Uhr 

 

Für eine Mittagspause gibt es an den drei Saarlouiser Gymnasien eine ĂRasterlösungñ. D.h. bei 

Nachmittagsunterricht haben die Klassen jeweils entweder parallel zur 6. oder zur 7. Stunde eine Mit-

tagspause, die sie im Max-Inn oder im Haupthaus (Lichthof) zubringen können. 
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Ansprechpartner und Funktionen in der Schule 

Schulleiter Dr. Jürgen Hannig 

Stellvertretender Schulleiter NN 

Schulsekretariat Erika Neumann, Schumacher 

Hausmeister Peter Zell 

 

Personalratsvorsitzende Magda Spurk, Christoph Hort 

Personalratsmitglieder Christoph Hort, Magda Spurk, Sabine Grünwald,  

 Birgit Gratz-Hilt, Monika Kintzel 

Vertrauenslehrer (Unterstufe) Birgit Gratz-Hilt, Eckart Jullien 

Vertrauenslehrer (Mittelstufe) Sabine Becker, Daniel Burg 

Vertrauenslehrer (Oberstufe) Samira Ben-Salah, Michael Gries 

 

Schülersprecher      Laura Demmerle, Christian Neunzig  

Schulelternsprecher Dr. Anna Schubert, Stv. Gerhard Kunzler 

 

Abteilungsleiter Oberstufe Wolfgang Schmidt 

Stellvertretende Abteilungsleiter Oberstufe Willi Göbel, Reinhard Guldner, Thomas Klein 

Abteilungsleiterin Didaktik Silvia Koch 

Fachkoordinatoren Hans Birkelbach (GW); Astrid Runge (Fr); 

 Kerstin Ulmrich mdWdGb (En), Regine Lechner-Brücker 

 mdWdGb (De), Uwe Müller mdWdGb (bes. Aufgaben), 

 Tobias Biegel mdWdGb (NW) Wolfgang Pitsch (MS),  

 Vinzenz Haab (bes. Aufgaben), Reinhard Rings (Organisation), 

 Daniel Burg (Qualität), Reinhard Guldner (Ma) 

Kassenwart, Zuschussanträge (Schulverein, RSS) Hanneliese Greuling 

Koordinatoren für Verkehrserziehung Elisabeth Kamp, Eckart Jullien 

Sicherheitsbeauftragter AngelaHaffner, Bernd Schmitt 

Betriebspraktika Klassenstufe 9 Christoph Hort 

Praktika Klassenstufe 11 Uwe Müller 

Beauftragter für Umweltfragen Michael Grittmann, Vinzenz Haab 

Beauftragter Solarenergieanlage Wolfgang Prediger 

Web-Master, ITG und PC-Anlage Sven Töttel, Thomas Klein, Markus Meyer 

MPG AKKU Holger Maas, Uwe Müller 

Wirtschaftslehre Bernhard Sieger 

Fachkonferenzen und Sammlungsleitungen 

Bildende Kunst  Dr. Joachim Großmann Matthias Martel 

Biologie  Samira Ben Salah  Michael Grittmann 

Chemie  Michael Gries  Tobias Biegel 

Deutsch  Regine Lechner-Brücker Regine Lechner-Brücker 

Englisch  Sabine Grünwald  Sabine Grünwald 

Erdkunde  Ramona Caspers  Mechthild Krotten-Schneider 

Ethik/Philosophie Holger Maas  Holger Maas 

Französisch  Astrid Runge  Astrid Runge 

Geschichte  Sven Töttel   Sven Töttel 

Informatik  Thomas Klein  Thomas Klein 

Mathematik  Ursula Orth   Ursula Orth 

Musik  Vinzenz Haab  Christoph Schmitt 

Physik  Wolfgang Prediger  Tobias Biegel 

Politik  Silvia Koch   Silvia Koch 

Religion ev  Astrid Jäger-Müller  Astrid Jäger-Müller 

Religion rk  Ralf Klinger  Eckart Jullien 

Sport  Marion Jakobs  Bernd Schmitt 

Bibliothek  Dr. Joachim Großmann 

Medien  Reinhard Rings 
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Parkplätze für Lehrkräfte 

 

Für Lehrkräfte und Bedienstete der Schule sind die Lehrer-Parkplätze vor dem Eingangsbereich und 

entlang der Turnhallengebäude vorgesehen. Schüler dürfen dort nicht parken, sie haben Stellplätze auf 

der anderen Straßenseite der Pavillonstraße. 

Eine realistische Chance auf den Lehrerparkplätzen sein Auto abstellen zu können, hat man in der Re-

gel nur vor der 1. Stunde. Ab dann sind bis 13.00 Uhr alle Plätze belegt. 

 

Es hilft nur: Frühzeitig von zu Hause wegfahren. Zum Unterricht 

zu spät zu kommen mit der Entschuldigung ĂIch habe keinen Park-

platz gefundenñ ist weder f¿r Sch¿ler noch f¿r Lehrkrªfte statthaft. 

 

 

Mit besonderen Plaketten kann man sein Auto abstellen vor dem Hundesportplatz (20 Plätze, neben 

den Ăoberen Schulhofñ) und auf den f¿r das MPG reservierten Stellplªtzen der Firma Jyldys ( 50 Plät-

ze, ca. 300 m entfernt). Die Plaketten werden vom Personalrat ausgegeben. Allerdings sind Plaketten-

inhaber verpflichtet ihr Auto immer nur dort abzustellen und keine anderen Plätze zu beanspruchen. 

 

Parken ist weiterhin möglich am Rand des Gaswerkwegs oder kurzfristig auf den ĂGlobus-

Parkplªtzenñ, wenn man Einkªufe zu erledigen hat. 

 

 

Warnung: Falschparken im Umfeld des MPG kann außerordentlich teu-

er werden. Die Saarlouiser Politessen demonstrieren allzu gerne, wel-

chen Beitrag zur ĂVerkehrserziehungñ sie f¿r Kollegium und Sch¿ler leis-

ten können!  

 

 

Schließfächer für Lehrkräfte 

 

Für alle Lehrkräfte sind in den Lehrerzimmern des Haupthauses und des Neubaus abschließbare Fächer 

vorgesehen. Die Zuteilung und Schlüsselverwaltung hat der Personalrat überwenden. Bitte wenden Sie 

sich an die Mitglieder des Personalrates. 

 

Plätze in den Lehrerzimmern 

 

Die Raumverhältnisse lassen es noch nicht zu, dass jede Lehrkraft einen ihr fest zugeteilten Sitz-

/Arbeitsplatz hat. Es gibt ĂGewohnheitsrechteñ an einzelnen Plªtzen, die sich durch Dauerbelegung mit 

Arbeitsmaterial hervorheben. Grundsätzlich können aber freie Plätze jederzeit genutzt werden. 
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Informationen für Lehrkräfte und Schüler  

 

ĂInformationstafelñ ï Ă9.00 Uhr-Nachrichtenñ ï ĂKurzbesprechungenñ im Lehrerzimmer ï

Homepage 

Wichtige Informationen für die Lehrkräfte werden an der Informationstafel im Lehrerzimmer ausge-

hängt und auf die Homepage der Schule (www.mpg-saarlouis.de) gestellt. 

Nachrichten und Informationen, die für die gesamte Schule von Interesse sind, erscheinen als Durchsa-

gen (wenn, dann fast immer um 9.00 Uhr als ĂMPG-Nachrichtenñ).  

Dringende Hinweise für alle Kollegen/innen werden manchmal in der 1. großen Pause im Lehrerzim-

mer besprochen. Einladungen hierzu werden in den 9.00 Uhr-Nachrichten bekanntgegeben. 

 ĂRoter Ordnerñ und ĂStecktafelnñ an der Informationstafel im Lehrerzimmer  

Auf der Ablage vor der ĂAushangtafelñ im Lehrerzimmer ist ein ĂRoter Ordnerñ deponiert, in dem Ko-

piervorlagen für alle wichtigen Vorgänge in der Schule im Laufe des Schuljahres zu finden sind. Ak-

tuelle Unterrichtsverteilungspläne, Raumpläne, Klassenlisten, Ministerialrundschreiben, Mitteilungen 

der Schulleitung usw. finden Sie auch in den ĂStecktafelnñ. Sie m¿ssen dann nicht eigens abgehªngt 

werden. 

ĂWaTZ-Ordnerñ 

Hinter dieser Bezeichnung verbirgt sich eine Sammlung von lohnenden und erprobten WanderTags-

Zielen mit Prospekten und nützlichen Hinweisen. 

 

Lehrpläne und Schulbuchlisten 

 

Über die jeweils gültigen Lehrpläne erhalten Sie die aktuellsten Informationen über den Bildungsser-

ver des Kultusministeriums oder durch die jeweiligen Fachkonferenzvorsitzenden. Neuerungen im lau-

fenden Schuljahr werden durch Aushang an der Informationstafel im Lehrerzimmer bekannt gegeben. 

 

Die aktuellen Schulbuchlisten sind auf dem Sekretariat zu bekommen. Ab dem kommenden Schuljahr 

werden sie auch auf die Homepage der Schule eingestellt (www.mpg-saarlouis.de). 

 

Schulprogramm 

 

2003 hat das MPG ein Schulprogramm vereinbart, in dem zentrale gemeinsame Aufgaben festge-

schrieben und Ziele vereinbart sind. Schwerpunkte im kommenden Schuljahr im Rahmen des Projekts 

ĂQualitªtssicherungñ sind 

Verhaltensstandards in der Mittelstufe  

Gemeinsame Arbeit an Verhaltensstandards im Bereich des Lernverhaltens (Hausaufgaben, 

Mitarbeit, Artikulation von Beiträgen im Unterricht usw.) und des Sozialverhaltens (Verhalten 

im Unterricht, Disziplin, Solidarität, Rücksichtnahme usw.) 

Methodencurriculum für die Klassenstufen 5 bis 10 (G8) 

Welche Lernmethoden und ïtechniken werden in welcher Klassenstufe von welchem Fachbe-

reich besonders eingeübt: Koordination und Arbeitsteilung, Synergieeffekte nutzen, Verläss-

lichkeit und Sicherheit: z.B. Lexikoninformationen entnehmen, Umgang mit Presseinformatio-

nen, Exzerpieren, Referate vorbereiten, Referate halten, Gruppenarbeit, Teamarbeit 

 

  



 7 

Medien, Internet, Beamer, Laptop 

Film- und Medienräume 

Die Schule verfügt über einen Filmsaal, einen Multi -Mediaraum und einen Hörsaal (ĂK3ñ) f¿r unter-

schiedliche Funktionen. Diese Räume müssen durch entsprechende Eintragungen im Medienraumord-

ner vorbelegt werden. Bei Fragen zu den Mediengeräten wenden Sie sich an Herrn Reinhard Rings. 

 

Lehrer-PC und Wireless LAN im Lehrerzimmer  

In der Bibliothek des Lehrerzimmers stehen PCs für die Lehrkräfte mit den üblichen Standard-

Programmen, Scanner, Drucker und Internet-Anschluss. Über die Kosten informiert ein ausgelegtes 

Blatt. In den Lehrerräumen des Haupthauses, im Lichthof, im Eingangsbereich des Neubaus und im 

Max-Inn ist das Internet auch über WLAN zugänglich. Bei Fragen wenden Sie sich an Herrn Thomas 

Klein  oder Herrn Markus Meyer.  
 

Internetnutzung mit Klassen und Kursen 

Klassen und Kurse können ï nach Eintrag im Lehrerzimmer- in folgenden Räumen über Rechner mit 

Internet-Anschluss verfügen: 

¶ Informatik 1 , Raum 209)(20 Arbeitsplätze, festinstallierter Beamer), 

¶ Informatik 2 (Raum121) (16 Arbeitsplätze, festinstallierter Beamer), 

¶ Multimedia -Raum, Raum (114) (16 Arbeitsplätze, festinstallierter Beamer) 

¶ Info-Zentrum  in der Bibliothek des Max-Inn (6 Arbeitsplätze) 

 

Multimedia -Einheiten, Beamer und Laptop 

Die Schule verfügt über eine Reihe von Beamern und Laptops. Die mobilen Geräte können von Leh-

rern und Schülern für Unterrichtsrichtszwecke, Demonstrationen und Referate (PowerPoint) ausgelie-

hen werden. Allerdings wird dringend empfohlen, die Geräte bzw. Räume wenigstens zwei Schultage 

vorher zu reservieren und sich vorher mit der Bedienung bzw. den Passwörtern usw. vertraut zu ma-

chen. 

 

Mobile (ausleihbare) Einheiten 

¶ Dienstzimmer Schulleiter: Verfügbar eine Reihe von Beamern und Laptops, auch mit ex-

ternem Diskettenlaufwerk, ( Dr. J. Hannig, B. Bauer) 

Festinstallierte bzw. Fachbereichen zugeordnete Einheiten 

¶ MultimediaRaum 105: Decken-Beamer, über den Lehrer-

rechner (Th. Klein) 

¶ Biologiehörsaal 012: sehr leistungsstarker Deckenbeamer 

über PC in Multimediaschränkchen (M. Grittmann) 

¶ Chemiehörsaal 112: Decken-Beamer und eine, mobile Ein-

Einheit mit Laptop+Videorecoder+Kamera (T. Biegel) 

¶ Physikhörsaal 212: Decken-Beamer und eine mobile Ein-

heit mit Laptop (Herr Brück) 

¶ Medienraum 005: Decken-Beamer mit Laptop 

¶ Musiksäle: Deckenbeamer und Lautsprecheranlagen 

¶ Hörsaal K3 Deckenbeamer und Lautsprecheranlage 

¶ Werkraum (Turnhallengebäude) Deckenbeamer mit Lautsprecheranlage 

Projektionstische (fahrbar) und Projektionsleinwände  

befinden sich in verschiedenen Größen im Kartenraum (1. Stock, Haupthaus). 
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Elternabende 

 

Einladungen zu Elternabenden werden über die Klassenlehrer oder die Klassenelternsprecher über-

mittelt. In neu übernommenen Klassen sind die ersten Elternabende eine entscheidende Gelegenheit, 

sich, sein Fach und die spezifischen Lernanforderungen den Eltern vorzustellen. Diese Chance sollten 

Sie in Absprache mit Klassenlehrer und Elternsprecher unbedingt nutzen. Bei späteren Elternabenden 

ist es ratsam, sich auf alle Fälle mit den Einladenden absprechen, ob Ihre Anwesenheit bei dem Eltern-

abend erforderlich ist.  

 

Termine für Klassenelternabende 

Aus Kostengründen werden drei Abende pro Halbjahre festgelegt, auf die Klassenelternabende ge-

legt werden können. An diesen Terminen ist die Schule abends geöffnet und im Winter geheizt. Die 

Termine werden im Lehrerzimmer ausgehängt. Sollten Elternabende an anderen Terminen gewünscht 

sein, muss der Klassenlehrer sich mit dem Hausmeister mindestes 14 Tage vorher in Verbindung set-

zen. 

 

Informationspflichten und Beteiligungsrechte bei Klassenelternabenden nach dem SchumG 

Informationspflicht der Lehrer  (Bringschuld!)  

Á über Planung und Gestaltung des Unterrichts 

Á über Bewertungsmaßstäbe für Notengebung und sonstige Beurteilungen (§ 36 Abs. 1 Satz 1) 

 

Beteiligungsrechte der Eltern   

Á an Unterrichtsplanung (§ 36 Abs. 1 Satz 2) 

Á Gelegenheit zu Vorschlägen und Aussprachen für Erziehungsberechtigte bei der Auswahl des 

Lehrstoffs, der Bildung von Schwerpunkten und der Anwendung bestimmter Unterrichtsformen 

(§ 36 Ab. 1 Satz 3) 

 

Teilnahme von Lehrern an Klassenelternversammlungen 

Á des Klassenlehrers/Stellvertreters ist stets verpflichtend. 

Á der Lehrer erwünscht (ADOL). 

Á Anordnung der Teilnahme durch den Schulleiter ist möglich. 

 

Hinweise zu Lehrerstrategien auf Elternabenden 
In mehreren Gesamtkonferenzen Ende der 90er Jahren haben wir am MPG über Lehrerstrategien auf 

Elternabenden beraten. Viele Beispiele kamen von Kollegen/innen, die selbst als Eltern an Elternaben-

den für ihre eigenen Kinder teilgenommen haben. Die folgenden Hinweise beruhen auf diesen Diskus-

sionen:  

 

Als weniger hilfreich  für die Kommunikation zwischen Lehrern und Eltern haben sich herausgestellt: 

 

Resigniertes Klagen und Jammern 

ĂIch weiÇ nicht, was ich noch machen soll, um diese Klasse zu motivieren...ñ 

Pädagogische Allgemeinplätze 

ĂIn der Klasse zeigen sich die typischen Folgen extensiven Medienkonsums ï vor allem am 

Montagmorgen sind sie kaum zu bändigen....ñ  

 
Sich verstecken hinter der Meinung von anderen Kollegen 
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ĂIm Lehrerzimmer gibt es ein einhelliges Urteil ¿ber diese Klasse ....ñ 
Probleme schildern, die man möglicherweise selbst zu verantworten hat und bei denen die Eltern nicht 
helfen können 

ĂDie Klasse ist schrecklich unruhig und neigt stªndig zu Stºrungen im Unterricht, besonders in 

der 6. Stunde....ñ 

Undifferenzierte Pauschalunterteile 

ĂSo etwas wie diese Klasse ist mir noch nicht untergekommen. Die Klasse ist die schlimmste, 

die ich in meiner ganzen Berufslaufbahn ... 

 

Sündenböcke ausgrenzen 

ĂDie Klasse wªre ganz gut zu haben, wenn da nicht so 4 bis 6 Stºrenfriede wªren, die einfach 

nicht hierher gehören...ñ 

Schönreden und Probleme verharmlosen 

ĂAlso ich verstehe die Probleme der Kollegen nicht, ich komme in meinem Unterricht mit der 

Klasse sehr gut zurecht...ñ 

Angst erzeugen und ĂDruck machenñ 

ĂWenn die Klasse sich nicht gewaltig ªndert,  muss man damit rechnen, dass wohl 5-7 Schüler 

das Klassenziel nicht erreichen ...ñ 

 

 

Allgemein als hilfreich  werden von Eltern sachdienliche Infor-

mationen und konkrete Wünsche und Vorschläge hinsichtlich 

ihrer erzieherischen Einwirkung angesehen. Die können sein: 

 

Sachliche Auskünfte über erledigten und geplanten Unterrichts-

stoff 

ĂWir sind in Franzºsisch jetzt dabei, die besonderen Ar-

ten der Fragemöglichkeiten zu erlernen, in den nächsten 

beiden Wochen...ñ 

Präzise Angaben zu Leistungsstand und zur Stoffprogression im 

Vergleich zu den Parallelklassen 

ĂDie Klassen 6d und 6e sind bereits eine Lektion weiter, aber dieser R¿ckstand hªngt zusam-

men mit ... und wir werden ....ñ 

Erläuterung von besonderen Unterrichtsvorhaben und didaktisch-methodischen Ansätzen 

ĂIn der nªchsten Woche wollen wir in Geschichte die Großeltern als Zeitzeugen über ... ein-

spannen. Ihre Kinder werden....ñ 

Hinweise zu Leistungskontrollen, Methoden der Leistungsbewertung und zur Notengebung 

ĂIn meinem Unterricht setzt sich die Zeugnisnote folgendermaÇen zusammen....ñ 

Möglichkeiten aufzeigen für konkrete und realistische häuslichen Hilfe der Eltern 

Ă Wenn Sie in den nªchsten Wochen die Haushefte ihrer Kinder kontrollieren, achten Sie doch 

bitte besonders auf... 

Hinweise auf Einzelprobleme, Sprechstunden, Sprechzeiten 

ĂWenn Sie spezielle Fragen zu ihrem Kind haben, kºnnen Sie mich am einfachsten erreichen...ñ  

Motivationsmöglichkeiten für die Eltern aufzeigen: Parallel- und Begleitthemen, Tipps für Gespräche 

und Nachfragen, Lektüren, Spiele, CD-Hinweise... 

ĂZu dem physikalischen Problem, das wir jetzt in den nªchsten Wochen im Unterricht behan-

deln, finden Sie viele Beispiele im Autofahrer-Alltag. Lassen Sie sich doch einmal von Ihrem 

Kind erklären, wie ... 
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Elternsprechabend (für die gesamte Schule) 

Die Kommunikation zwischen Eltern und Lehrern in der gemeinsamen Erziehungs- und Unterrichtsar-

beit hat am MPG einen großen Stellenwert. Regelmäßige Eltern-Lehrer-Kontakte, auch dann wenn 

keine besonderen Probleme anstehen, fördern die Zusammenarbeit. Am ersten Freitag des zweiten 

Schulhalbjahres (nach der Ausgabe der Halbjahreszeugnisse) findet deshalb unabhängig von den Klas-

senelternabenden und individuellen Beratungsgesprächen ein genereller Elternsprechabend statt. Be-

ginn 18. 00 Uhr, Anwesenheitspflicht besteht für alle Lehrer in einer Kernzeit bis etwa 20 Uhr. Im Ein-

zelfall (bei Lehrern die Hauptfächer in den unteren Klassenstufen unterrichten) kann diese Zeit auch 

überschritten werden. 

 

Sprechstunden 

Feste Sprechstunden für die einzelnen Kollegen/innen sind nicht üblich. Wenn Sie ein Elterngespräch 

für notwendig halten, nehmen Sie mit den Eltern selbst Kontakt auf und schlagen Sie einen Termin vor. 

Ein Eintrag ins Aufgabenbuch hat oft nicht den gewünschten Effekt, besser ist eine unmittelbare tele-

fonische Rücksprache oder eine briefliche Nachricht.  

Wünsche der Eltern zu Gesprächen mit Lehrkräften werden in der Regel über die Schüler oder über das 

Sekretariat vermittelt.  

 

Konferenzen und regelmäßige Termine 

 

Gesamtkonferenzen finden in der Regel mindestens einmal zu Beginn eines jeden Halbjahres statt: im 

September und im Februar/März. Sie beginnen um 14.30 Uhr mit einer Dienstbesprechung und enden 

meist erst nach 17.00 Uhr. Die Tagesordnung wird von der Schulleitung festgesetzt. Alle Mitglieder 

der Gesamtkonferenz können Themen und Probleme auf die Tagesordnung setzen lassen. 

 

Am ersten Montag nach der Ausgabe der Halbjahreszeugnisse (meist der erste Montag im Februar) 

findet der ĂPädagogische Tagñ f¿r das Kollegium statt. Die (Rahmen)Themen f¿r diesen Tag werden 

auf der Gesamtkonferenz des 1. Halbjahres festgelegt. 

 

Ein Terminplan  wird am Beginn eines jeden Halbjahres im Lehrerzimmer ausgehängt und vervielfäl-

tigt.  

 

Zu den Fachkonferenzen laden die Fachkonferenzvorsitzenden nach Bedarf (mindestes einmal im 

Schuljahr) durch Anschlag an der Informationstafel im Lehrerzimmer ein. 
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Wandertage und Lehrfahrten 

 

Wandertage 
 

Wandertage sind Schulveranstaltungen mit einer pädagogischen Zielsetzung. Die Termine sind von der 

Schulkonferenz (nach Rücksprache mit dem Personalrat) festgelegt worden. Zwei bis drei Wandertage 

werden gemeinsam für alle drei Saarlouiser Gymnasien im Wechsel von den jeweiligen Schulkonfe-

renzen festgelegt. Ein weiterer Wandertag kann für die Klasse/den Kurs (nach Absprache mit der 

Schulleitung) gesondert für Lehrfahrten, Unterrichtsgänge o.Ä. in Anspruch genommen werden. 

 

Aus der pädagogischen Zielsetzung der Wandertage ergibt sich zwingend, dass Fahrten zu Vergnü-

gungsparks nicht zulässig sind und dass Kino-Besuche oder Pizza-Essen am Abend vor dem Wander-

tag auf keinen Fall den Wandertag selbst ersetzen können. Das gilt selbstverständlich auch für die 

Kurse der Oberstufe.  

 

Wenn sich Klassen und Kurse auf derartige Vorschläge durchsetzen wollen, können Sie sich als Klas-

senleiter darauf berufen, dass die geltenden Erlasse solche ĂVorabend-Unternehmenñ nicht als Schul-

veranstaltungen gelten lassen. Es besteht dann keinerlei Versicherungsschutz, weder für Schüler noch 

für Lehrkräfte. 

 

Ausnahmeregelungen gelten bei uns höchstens für gemeinsame Theaterbesuche, bei denen die Schüler 

sehr spät nach Hause kommen. Sichern Sie sich aber bei der Schulleitung vorher ab. 

 

Sollte eine Klasse/ein Kurs sich partout nicht auf ein vernünftiges Wandertagsziel einigen können, so 

ist nach vorheriger Rücksprache mit der Schulleitung auch Fachunterricht  im Umfang von mindestens 

5 Schulstunden zulässig. Die Schule wird für solche Fälle auf Wunsch zwischen 7.45 und 12. 15 Uhr 

geöffnet sein. 

 

Jeweils ein Wandertag im Schuljahr muss eine kulturelle Institution oder Einrichtung zum Ziel haben 

(Kulturwandertag)  
 

Lehrfahrten  

In der Beratungen von 2 Gesamtkonferenzen 2002/2003 sind folgende Grundsätze festgelegt worden: 

¶ Schulische Lehrfahrten sind keine Urlaubsfahrten. Sie haben pädagogische Zielsetzungen.  

¶ Anzustreben sind Fahrten im Klassen-, Kursverband 

¶ Die Vor- bzw. Nachbereitung einer Lehrfahrt durch die Schüler muss dokumentiert werden. (Be-

richt z.B. für Planckton, SZ o.ä, Reisetagebuch, Broschüre o.ä.) 
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Lehrfahrtenverteilun g 

Å Klasse 5/6/7 Schullandheimaufenthalte 

Å Klassen 7/8 + Neigungsfach Sport: Skiwochen 

Å Klassen 8/9/10 Schüleraustausch/Besuchswochen  mit Partnerschulen (F, I, GB, USA, Ru 

usw.) 

Å 11/12: Ein Wandertag an die Uni in Trier und/oder Saarbrücken  

Å Oberstufe: Kursfahrt  (nicht mehr als 2 Kurse, keine ĂHuckepackfahrtenñ, nicht kurs¿bergrei-

fend) 

 

 
  

 Schullandheim Skikurse 
Partnerschulen/ 

Ausland 
Kursfahrten  

Klassen 5+6 

        

      

Klassen 7+8 

        

      

Klassen 9+10 

        

    

Kurse 11+12 
  

Neigungsfach 

Sport 
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Hausordnung 

 

Gegenseitiges Vertrauen und das Einhalten von klaren Re-

geln sind die Grundlage für unsere gemeinsame Arbeit. Wir 

bemühen uns um einen vertrauensvollen, verantwortungs-

bewussten und respektvollen Umgang miteinander. Das 

erfordert Toleranz, die Bereitschaft zu offenem Gespräch 

und aktive Mitverantwortung. 

 

1. Verhalten vor Unterrichtsbeginn und bei Unter-

richtsende 

1.1. Haupthaus und Neubau 

Das Schulgebäude wird für die Schüler/ innen ab 7.25 Uhr 

geöffnet, bei schlechter Witterung auch früher. Die Aufsicht 

im Haupthaus nimmt bis 7.30 Uhr der Hausmeister wahr, ab 

7.30 Uhr übernehmen sie die laut Aufsichtsplan eingeteilten 

Lehrkräfte.  

1.2. Turnhalle 

Die Schüler/innen betreten, nur unter Aufsicht einer ver-

antwortlichen Lehrkraft, die Turnhallengebäude 5 Minuten 

vor Beginn des Sportunterrichts. Sie begeben sich in die 

Umkleideräume, ziehen sich um und warten dort auf ihre 

Fachlehrerin/ ihren Fachlehrer. 

1.3. Unterrichtsende 

Nach Unterrichtsende haben die Schüler/ innen das Schul-

gelände grundsätzlich zu verlassen. Der Aufenthalt von 

Schülern/ innen im Klassenraum nach Unterrichtsschluss 

bedarf ausdrücklicher Genehmigung durch eine verantwort-

liche Lehrkraft. 

2. Verhalten bei Fehlen einer Lehrkraft 

Wenn ein Fachlehrer/ eine Fachlehrerin fehlt, so meldet es 

der Klassensprecher/ die Klassensprecherin spätestens 10 

Minuten nach Unterrichtsbeginn auf dem Sekretariat. 

 

2. Pausenregelung 

2.1. Kleine Pausen 

Die Schüler/innen halten sich, soweit sie nicht die Unter-

richtsräume wechseln müssen, in den Klassenräumen auf 

und bereiten sich auf die folgende Unterrichtsstunde vor. 

2.2. Große Pausen 

Nach der zweiten, vierten und sechsten Stunde begeben sich 

alle Schüler/innen, die im Neubau unterrichtet werden, 

unverzüglich auf den Schulhof bzw. auf den Heimweg. Der 

Fachlehrer/die Fachlehrerin verlässt den Klassenraum als 

letzte(r). In den Klassenräumen dürfen sich zwei Schü-

ler/innen (Tafel- und Ordnungsdienst) aufhalten. Schü-

ler/innen ab Klasse 7 dürfen sich, soweit sie im Haupthaus 

unterrichtet werden und sich angemessen verhalten, auch in 

den großen Pausen im Haupthaus (Flure und Lichthof) 

aufhalten.  

2.3. Regenpausen 

In Regenpausen dürfen sich alle Schüler/innen in den Ge-

bäuden aufhalten. Die erforderliche gegenseitige Rücksicht-

nahme verbietet Laufen, Lärmen und Bewegungsspiele in 

den Klassenräumen und Fluren. 

2.4. Mittagspause 

Aufenthaltsorte für die Mittagspause sind der Schulhof, das 

Max-Inn und eigens ausgewiesene Arbeitsräume im Haupt-

haus. Der Aufenthalt im Haupthaus (Lichthof und Ein-

gangsbereich) ist nur bei schlechter Witterung gestattet. 

 

3. Klassen- und Funktionsräume 

Jede(r) Schüler/in ist für die Sauberkeit der benutzten Klas-

sen- und Funktionsräume und die Erhaltung der Schulmöbel 

mitverantwortlich. Für Beschädigungen oder Verunreini-

gungen besteht Schadenersatzpflicht.  

Wenn nach der 5. oder 6. Stunde die Lerngruppe den Klas-

sen- oder Funktionsraum verlässt, hat der Fachlehrer dafür 

zu sorgen, dass der Raum gesäubert (besenrein) wird, die 

Stühle sind auf die Tische zu stellen. Die Lehrkräfte schlie-

ßen danach die Klassen- oder Funktionsräume ab. 

 

4. Schulhof 

Das Befahren des Schulhofes mit Fahrzeugen ist nicht ge-

stattet. Fahrräder sind möglichst sicher an den dafür vorge-

sehenen Plätzen abzustellen. Die Schüler sind für die Si-

cherheit der Fahrräder selbst verantwortlich. Es besteht von 

Seiten der Schule keine Diebstahlsversicherung. 

Zur Säuberung des Schulhofes nach den großen Pausen ist 

ein Hofdienst eingerichtet, bei dem sich die Klassen und 

Kurse wöchentlich abwechseln.  

Der ĂOberstufenhofñ vor dem Haupteingang ist den Schü-

lern und Schülerinnen der Klassenstufen 11 und 12 vorbe-

halten. 

 

5. Sportplatz 

Der Sportplatz darf nur in Rahmen des Sportunterrichtes 

oder zum Pausensport (Ballspiele, Laufen, Tanzen, Gym-

nastik o.ä.) betreten werden. Streng verboten sind Kau-

gummi, Essen und Schuhwerk, das die Kunststoffoberflä-

chen beschädigen könnte (schmutziges oder genageltes 

Schuhwerk). 

 

6. Kaugummikauen, Rauchen, und alkoholische Ge-

tränke 

Weder in den Schulgebäuden noch auf dem Schulgelände 

des MPG ist das Rauchen gestattet. Das gleiche gilt aus 

hygienischen Gründen auch für das Kaugummikauen. 

Die Einnahme von alkoholischen Getränken auf dem 

Schulgelände ist nicht gestattet. Ausnahmen (z.B. bei Schul-

festen) bedürfen der vorherigen Genehmigung durch die 

Schulleitung. 

 

7. Handyregelung 

Multimedia-Geräte (Handy, iPod, MP3-Player usw.) dürfen 

in der Schule, d.h. in allen Gebäuden, auf dem Pausenhof 

und dem Sportplatz nur in ausgeschaltetem Zustand mitge-

führt werden, Ohrhörer dürfen nicht getragen werden. Die 

Nutzung dieser Geräte bedarf der Erlaubnis durch eine 

Lehrkraft. Musikhören mit Ohrhörern ist nur nach der 6. 

Stunde auf dem Pausenhof erlaubt. 



 

 14 

Unerlaubt genutzte Geräte kann eine Lehrkraft einziehen 

und auf dem Sekretariat bis zum Ende der Unterrichtszeit 

(in der Regel nach der 6. Stunde) hinterlegen. Im Wiederho-

lungsfall werden die Geräte nur den Eltern zurückgegeben. 

 

8. Verlassen des Schulgeländes in Pausen und Freistun-

den 

Das Verlassen des Schulgeländes während der Pausen ist 

Schülern/innen der Klassenstufen 5 bis 8 nicht gestattet. 

Wenn Schüler/innen ab der Klassenstufe 9 in den Pausen 

und in Study-Time-Stunden das Schulgelände verlassen, 

entfällt die Aufsichtspflicht der Schule.  

Die Verantwortung für das Verhalten der Schüler/innen 

tragen in diesen Fällen, sofern es sich noch um minderjähri-

ge Schüler/innen handelt, die Erziehungsberechtigten (§ 14., 

Abs. 4 ASchO). 

 

9. Parken auf dem Schulgelände 

Die Parkplätze vor dem Schulgebäude und längs der Turn-

halle sind für Lehrer/innen und Bedienstete der Schule 

reserviert. 

 

10. Schulwegsicherheit 

Die Schüler sind verpflichtet sich an der Bushaltestelle und 

den Ampelanlagen verkehrsgerecht zu verhalten. Insbeson-

dere die älteren Schüler müssen sich ihrer Vorbildfunktion 

bewusst sein. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stundenpläne und Unterrichtsverteilung  

 

Eine Übersicht über die aktuellen Stundenpläne (Klassen, Lehrer, Räume, Kurse) finden Sie im Lehrerzimmer und im 

Schaukasten im Eingangsbereich des Haupthauses und des Neubaus. 

 

Auf allen Plänen der Schule gelten die gleichen Kürzel  für Lehrkräfte, Klassen und Räume. 

 

Lehrkräfte  werden mit zwei Großbuchstaben abgekürzt (z.B. HN = Dr. Jürgen Hannig). Eine Übersicht finden Sie am 

Schwarzen Brett im Lehrerzimmer. 

 

Klassen erscheinen in der üblichen Form: 5a ï 11e, Kurse nach den Fächern als Grund- oder  

Erweiterungskurs ( z.B. Gk De 12 = Grundkurs Deutsch der Klassenstufe 12) 

 

In der Regel können Sie die Eingangssprache an der Buchstabenfolge für Klassenbezeichnung erkennen: Englisch-

Plus-Klassen (a (und b), Englisch-Klassen (b), c, d ï Französisch-Klassen (d), e, f. 

 

Räume sind mit dreistelligen Ziffern gekennzeichnet. Die erste Ziffer gibt das Stockwerk an. (0 = Erdgeschoss, 1 = erster 

Stock, 2= 2.Stock). Räume im Neubau haben ein N vor der Ziffernfolge (z.B. N106 = der Raum befindet sich im Neubau, 

1.Stockwerk). Für die Funktionsräume haben sich intern eigene Bezeichnungen herausgebildet z.B. Mu I  =Musiksaal I, Th 

= Turnhalle, WRK = Werkraum, MMR ïMultimediaraum, Filmsaal, K3 = Hörsaal usw.) 

 

Die Unterrichtsverteilung  geschieht im Zusammenwirken Fachkonferenzen und Schulleitung. Ende April, Anfang Mai 

erhalten die Fachkonferenzvorsitzenden von der Schulleitung einen Übersichtsplan über die im kommenden Schuljahr zu 

erwartenden Klassen- und Kursunterrichtsstunden. Auf der Grundlage der Vorschläge der Fachkonferenzen wird die vor-

läufige Unterrichtsverteilung  bis zum Beginn der Großen Ferien vorgenommen und den Kollegen per Handzettel mitge-

teilt. Die genauen Stundenpläne werden in den Großen Ferien erstellt und können in der Regel in der letzten Ferienwoche 

eingesehen werden. 

 

Wünsche hinsichtlich der Gestaltung des individuellen Stundenplans können vor den Großen Ferien in einer im Lehrer-

zimmer ausgelegten Liste eingetragen werden. 

  

Hinweis:  

Das Abschreiben der Hausordnung als Strafarbeit aufzugeben, um Fehlverha l-

ten von Schülern/innen zu ahnden, mag für die Lehrkraft bequem sein, pädag o-

gisch ist dies aber sehr fragwürdig. Es sollte auf absolute Ausnahmefälle b e-

schränkt bleiben, in denen ein Zusammenhang zwischen dem Fehlverhalten 

und der Erzwingung einer Abschreibübung plausibel gemacht we rden kann. In 

der Regel gibt es pädagogisch sinnvollere Interventionen und Sanktionen.  

 



 

 15 

Aufsichten �± �Ä�(�L�Q�V�L�F�K�W�³���V�W�D�W�W���Ä�'�U�D�X�I�V�L�F�K�W�³ 

 

Aufsichtsverpflichtung 
 
Jeder Kollege/jede Kollegin ist zu 3 Aufsichtseinheiten verpflichtet. (bei voller Stelle). Alle Sportleh-

rer/innen sind anteilig zu den "Nicht-Sportstunden" in dem Aufsichtsplan berücksichtigt. Eine Aufsicht 

in der Mittagspause und die Bereitschaft 1. Stunde zählt so viel wie 3 Aufsichtseinheiten. 

 

Frühaufsichten 
Anwesenheitspflicht Ăvor Ortñ ab 7.30 Uhr, Lauf und Lärmspiele freundlich aber bestimmt nach drau-

Çen verlagern. Slogans: ĂLªrm bleibt drauÇenñ, ĂRennen bringt Beulenñ. Sich beim Rundgang auch in 

den Klassenrªumen sehen lassen. Immer wieder an die Regel erinnern: ĂWer zuerst kommt, stellt alle 

St¿hle runter.ñ Vor allem bei Regenwetter auch Blick in die Toilettenräume. 

 

Aufsichten im Haus 

Große Pause Eingangsbereich: Der Eingangsbereich ist freizuhalten, die aufsichtsführende Lehrkraft 

leitet freundlich aber bestimmt alle Schüler/innen auf den Hof weiter. Zum Aufsichtsbereich gehören 

auch die Toiletten (kein Pausenaufenthaltsraum ï kein Raucherrefugium). 

Große Pause Erdgeschoss, I und II Obergeschoss: Rundgang durch alle Klassen- und Funktions-

räume (Kreiseltechnik).Kontrolle des Verhaltens in den Klassen. Die Schüler des Tafeldienstes wer-

den angehalten, die Tafeln auch tatsächlich zu reinigen und im Klassenraum umher liegendes Papier zu 

entsorgen. Taschen, die Klassen vor den Funktionsräumen abgelegen, können von zwei Schülern "be-

wacht" werden. Zum Aufsichtsbereich gehören auch die Toiletten. 

 

Aufsichtsbereiche Hof  

Neubau-Mikado : Oberer Schulhof bis zum Hunde-

sportplatz und Fläche vor dem Neubau bis zum 

Max-Inn.  

 

Hof-Mitte : Hoffläche vor und hinter Max-Inn bis zu 

den Tischtennisplatten vor dem Lehrerzimmer. Zum 

Aufsichtsbereich gehört auch der Treppenabgang 

neben dem Neubau (Keine Raucherecke!)  

 

Hof-Sportplatz: Tischtennisplatten vor dem Lehrer-

zimmertrakt, Fläche vor der Hausmeisterwohnung, 

Zugang zu den Turnhallen. Auch auf schulfremde 

Personen achten. Gegebenenfalls direkt ansprechen 

und auf die Anmeldung von Besuchern auf dem 

Sekretariat verweisen. 

 

Regenpausen 

Die Hofaufsichten unterstützen die Aufsichten in den Häusern:  

Neubau-Mikado  Ą  Neubau, Hof-Mitte  Ą  Max-Inn, Hof -Sportplatz  Ą Haupthaus 
 


